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Beilagen zum Grossratsprotokoll  

Gesetz über das Arbeitsverhältnis der 
Mitarbeitenden des Kantons Graubünden 
(Personalgesetz, PG) 

Änderung vom 9. Dezember 2008 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 1. Oktober 2008, 

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons 
Graubünden vom 14. Juni 2006 wird wie folgt geändert: 

Art. 18 Abs. 2 und 4 

2 Der minimale Jahreslohn inkl. 13. Monatslohn der Gehaltsklasse 1 be-
trägt rund 36 000 Franken, derjenige der Gehaltsklasse 28 rund 154 000 
Franken. Die Differenz von Gehaltsklasse zu Gehaltsklasse beträgt fünf 
bis sechs Prozent. 
4 Die Ansätze gemäss Absatz 2 entsprechen dem Stand des Landesindexes 
der Konsumentenpreise von 102,4 Punkten (Basisindex Dezember 2005) 
und bilden den Grundlohn. 

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Teilrevi-
sion.  

 


